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4.7        Interventionelle Radiologie 
 
 
Die Qualitätssicherungsvereinbarung regelt die fachlichen, apparativen, räumlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen für die Durchführung von diagnostischen 
Katheterangiographien und therapeutischen Eingriffen am arteriellen Gefäßsystem.  
 
 
Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades der Erbringung von angiographischen Leistungen 
wurden Anforderungen an die ärztliche Routine formuliert. Während Genehmigungsinhaber 
zur Durchführung ausschließlich diagnostischer Katheterangiographien jährlich 100 
diagnostische arterielle Gefäßdarstellungen nachweisen müssen, haben 
Genehmigungsinhaber zur Durchführung von interventionellen Angiographien einen Nach-
weis über mindestens 100 Katheterangiographien, wovon mindestens 50 interventionell sein 
müssen, zu erbringen.  
 
 
 

 
Genehmigungs-
vorbehalt

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von  
Qualitätssicherungsmaßnahmen zur 
interventionellen Radiologie  
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
interventionellen Radiologie)  
Rechtsgundlage: § 135 Abs. 2 SGB V, 
Gültigkeit: seit 1.7.2006 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

 
Genehmigungen ausschließlich zu diagnostischen  

Katheterangiographien (gem. § 3 Abs. 1) 
Genehmigungen 

1.1.2007 31.12.2007 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung 

2 2 
neu erneut (§ 7 

Abs.6) Anzahl beschiedener Anträge in 2007  
0 0 

Nichterreichen 
Mindestzahl 

sonstiger 
Gründe 

 Anzahl Widerrufe von Genehmigungen 
wegen ...  

0 
 

0 

Anzahl Rückgabe / Beendigung der 
Genehmigung aus anderen Gründen 

0 
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Frequenzregelung 

<80
80-
89 

90-
99 

100
-

109 

110
-

119 

>1
19 

Anzahl Ärzte mit ... vorgelegten 
Dokumentationen zu diagnostischen 
Katheterangiographien die im 
vertragsärztlichen Bereich erbracht wurden    2   
- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 

von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen die 
Mindestfrequenz von 100 erreicht haben 

   

   

 
Genehmigungen zu diagnostischen Katheterangiographien  

und kathetergestützten therapeutischen Eingriffen (gem. § 3 Abs. 2) 
Genehmigungen 

1.1.2007 31.12.2007 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung 

13 13 
neu erneut (§ 7 

Abs.7) Anzahl beschiedener Anträge in 2007  
0 0 

Nichterreichen 
Mindestzahl 

< 100 
diagn.  
+ 
therap. 

< 50 
therap. 

sonstige  
Gründe Anzahl Widerrufe von Genehmigungen 

wegen ... 

0 0 0 

Anzahl Rückgabe / Beendigung der 
Genehmigung aus anderen Gründen 

2 

Frequenzregelung 

<80
80-
89 

90-
99 

100
-

109 

110
-

119 

>1
19 

Anzahl Ärzte mit ... vorgelegten 
Dokumentationen zu diagnostischen 
Katheterangiographien oder 
kathetergestützten therapeutischen 
Eingriffen die im vertragsärztlichen Bereich 
erbracht wurden  

1      

- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 
von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen die 
Mindestfrequenz von 100 erreicht haben 

0      

<30
30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

>7
0 

Anzahl Ärzte mit ... vorgelegten 
Dokumentationen zu kathetergestützten 
therapeutischen Eingriffen die im 
vertragsärztlichen Bereich erbracht wurden 1   10   

- davon Anzahl Ärzte, die durch Nachweis 
von außerhalb des vertragsärztlichen 
Bereichs erbrachten Leistungen die 
Mindestfrequenz von 50 erreicht haben 

0      
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